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Liefer- und Zahlungsbedingungen 
 
 
1. Die Preise verstehen sich netto und schließen Verpackung mit ein.  Frachtkosten werden extra verrechnet . Bei 

Bestellungen im Ausland, behält sich der Lieferant vor, Transport-, Versicherungs- und/oder Verzollungskosten 
zusätzlich in Rechnung zu stellen. 

 
2. Ab einem Auftragswert von € 700,00 ist eine Anzahlung von mind. 30 % des Nettowarenwertes zu leisten. Bei 

Übersendung der Auftragsbestätigung wird darauf hingewiesen. Die Lieferung erfolgt nach Erhalt der Anzahlung. 
 
3. Die Zahlung hat innerhalb von 10 Tagen mit  2% Skonto, oder 30 Tage ab Rechnungsdatum netto Kassa zu erfolgen 

– geleistete Anzahlungen werden in Abzug gebracht. 
 
4. Im Falle des Zahlungsverzuges gilt der Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassokosten. Weiters werden Verzugszinsen 

in der Höhe der Bankzinsen verrechnet. 
 
5. Der Versand erfolgt stets auf eigene Gefahr des Bestellers, auch dann, wenn die getroffenen Preisvereinbarungen 

„frei Bestimmungsort“ lauten. 
Die vom Lieferer angegebenen Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch unverbindlich. 
Teillieferungen sind erlaubt. Schadenersatzansprüche wegen Überschreitung der Lieferzeit oder wegen Teillieferung 
sind ausgeschlossen. 
Bei höherer Gewalt, unvorhersehbaren Ereignissen im Werk des Lieferers oder Zulieferers, die nicht in seinem 
Machtbereich liegen, verlängern sich die Lieferzeiten in angemessenen Umfang. Solche Ereignisse berechtigen den 
Lieferer auch zum Rücktritt des Vertrages, soweit nicht schon Lieferungen erfolgt sind. 
 

6. Beanstandungen der Ware müssen unverzüglich, spätestens jedoch binnen 8 Tagen nach Empfang der Ware 
erfolgen, bei versteckten Mängeln binnen 8 Tagen nach Erkennbarkeit, spätestens jedoch 4 Wochen nach Empfang 
der Ware.  
Bei fristgerechten erfolgten berechtigten Mängelrügen ist der Lieferer nach seiner Wahl zur kostenlosen 
Instandsetzung oder Ersatzlieferung verpflichtet; alle darüber hinausgehenden Ansprüche sind ausdrücklich 
ausgenommen.  
Transportschäden sind sofort beim Frachtführer zu melden und außerdem dem Lieferanten mitzuteilen. 

 
7. Das Eigentumsrecht an den gelieferten Waren behalten wir uns bis zur restlosen Bezahlung sämtlicher Forderungen 

aus der Geschäftsverbindung vor. Sind Wechsel, Akzepte oder Schecks in Zahlung gegeben, so besteht dieser 
Vorbehalt bis zur restlosen Einlösung derselben.  
Kommt der Besteller seinen Verpflichtungen aus dem abgeschlossenen Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, so ist der 
Lieferer jederzeit berechtigt, sein Eigentum auf Kosten des Bestellers zurückzuholen, zu dessen Herausgabe sich der 
Besteller ausdrücklich verpflichtet. 
Preisänderungen infolge allgemeiner Preis- und Lohnerhöhungen behalten wir uns vor. Die Ausführung der Aufträge 
erfolgt daher zu den jeweils gültigen Preisen am Tag der Lieferung. 
Veräußert der Besteller die gelieferte Ware, so tritt er dem Lieferer schon jetzt bis zur völligen Tilgung aller seiner 
Forderungen aus Warenlieferungen und Ansprüchen mit allen Nebenrechten ab, die ihm aus der Veräußerung gegen 
den Abnehmer erwachsen. Eine Verpfändung oder Übereignung der Vorbehaltsware ist ihm nicht gestattet. 
 

8. Werden nachträglich ungünstige Umstände bekannt, welche die Kreditgewährung betreffen, so steht uns jederzeit der 
Rücktritt vom Vertrag frei; sofern über die neu von uns gestellten Zahlungsbedingungen keine Verständigung erzielt 
wird. 

 
9. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate.  

Die Garantie erstreckt sich auf den Ersatz oder die Instandsetzung fehlerhafter Teile. Nicht unter die Garantie fallen 
Schäden, die zurückzuführen sind auf unsachgemäße Bedienung des Produktes, insbesondere falsche oder 
unzureichende Reinigung, natürliche Abnutzung oder Verschleiß. 

 
10. Der Besteller erteilt seine Zustimmung, dass die im Kaufvertrag mitenthaltenen personenbezogenen Daten in 

Erfüllung des Vertrages vom Lieferer automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden können. 
 
11. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist A-5751 Maishofen. Gerichtsstand: Handelsgericht A-5020 Salzburg 
 
12. Für das Vertragsverhältnis gilt das österreichische Recht. 

 
 
 


